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Entwurf eines Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2014; 
Begutachtung; Stellungnahme 

Zu dem mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I.  Allgemeines 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Übereinstimmung des im Entwurf vorliegenden 

Bundesgesetzes mit dem Recht der Europäischen Union vornehmlich vom do. 

Bundesministerium zu beurteilen ist. 

II.  Inhaltliche Bemerkungen 

Zu Art. 1 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes): 

Zu Z 5 (§ 79c): 

Gemäß dem vorgeschlagenen § 79c Abs. 3 hat der Hauptverband der 

Sozialversicherungsträger Unternehmen über bestimmte Daten zu informieren. Da 

diese Unternehmen nicht zu den im Hauptverband der Sozialversicherungsträger 

zusammengefassten Personen zählen, handelt es sich nicht um eine Aufgabe, die im 

ausschließlichen oder überwiegenden gemeinsamen Interesse der Angehörigen des 

Selbstverwaltungskörpers liegen (vgl. Art. 120a Abs. 1 B-VG). Es sollte daher 
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(ausdrücklich) angeordnet werden, dass der Hauptverband diese Angelegenheiten 

im übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen hat (vgl. Art. 120b Abs. 2 B-VG). 

Zu Z 9 (§ 103 Abs. 1 Z 5): 

Zum einen ist fraglich, ob die vorgeschlagene Aufrechnung des Kostenersatzes von 

den Pensionsversicherungsträgern an die Krankenversicherungsträger und 

Krankenfürsorgeeinrichtungen für das Rehabilitationsgeld dem System des § 103 

ASVG entspricht, da der Kostenersatz nicht das Verhältnis zwischen dem 

Versicherungsträger und einem Anspruchsberechtigten betrifft. 

Zum anderen scheint der vorgeschlagene Gesetzestext das in den Erläuterungen 

ausgeführte Ziel, die Aufrechnung von bereits geleistetem Rehabilitationsgeld auf 

rückwirkend gewährte Pensionsleistungen, nicht abzubilden. 

Zu Z 12 (§ 108e Abs. 9 Z 1 und 2): 

Gemäß § 108 Abs. 1 ASVG hat der Bundesminister eine Aufwertungszahl zu 

ermitteln und kundzumachen. § 108a ASVG legt fest, wie diese Aufwertungszahl zu 

errechnen ist. Der vorgeschlagene § 108e Abs. 9 Z 1 sieht nun vor, dass Aufgabe 

der Kommission die „Berechnung“ der Aufwertungszahl sein soll. 

Es wäre mit der Stellung als oberstes Organ (Art. 19 Abs. 1 B-VG) unvereinbar, wenn 

der Bundesminister bei Ermittlung und Kundmachung der Aufwertungszahl an die 

Berechnung der Aufwertungszahl durch die Kommission gebunden ist. Es sollte 

daher zum Ausdruck gebracht werden, dass die Berechnung der Aufwertungszahl 

durch die Kommission lediglich eine Empfehlung darstellt (vgl. auch § 108f Abs. 1 

ASVG, wonach der Anpassungsfaktor „unter Bedachtnahme“ auf den von der 

Kommission berechneten Richtwert festzusetzen ist). Gleiches gilt für die 

Berechnung der Höchstbeitragsgrundlage und der Aufwertungsfaktoren durch die 

Kommission. 

Zu Z 40 bis 44 (§ 459i): 

Gemäß dem vorgeschlagenen § 459i sollen die Pensionsversicherungsträger der 

zuständigen Krankenfürsorgeeinrichtung ua. die bescheidmäßige Feststellung, dass 

von der Krankenfürsorgeeinrichtung Rehabilitationsgeld zu berechnen und 

auszuzahlen ist, übermitteln. Die Krankenfürsorgeeinrichtungen sollen dazu 

verpflichtet werden, dem Pensionsversicherungsträger für „die Prüfung des 

Fortbezuges des Rehabilitationsgeldes“ bestimmte Gutachten zu übermitteln. 
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Nach den Erläuterungen sollen die Krankenfürsorgeeinrichtungen in den 

Datenaustausch mit den Pensionsversicherungsträgern einbezogen werden, da 

diese „für die bei ihnen leistungsberechtigten Vertragsbediensteten bei Vorliegen der 

Anspruchsvoraussetzungen Rehabilitationsgeld leisten“. 

Es ist unklar, welche Vorstellung von der Leistung von Rehabilitationsgeld durch 

Krankenfürsorgeeinrichtungen der vorgeschlagenen Änderung zu Grunde liegt, da 

soweit ersichtlich, das ASVG keine Zuständigkeit von Krankenfürsorgeeinrichtungen 

zur Leistung von Rehabilitationsgeld gemäß § 143a ASVG begründet, was wohl 

seinen Grund in der bundesverfassungsgesetzlichen Kompetenzverteilung haben 

dürfte. § 459i sollte daher nochmals überdacht werden.  

III.  Datenschutzrechtliche Bemerkungen 

Zu Art. 1 Z 5 (§ 79c ASVG): 

Die Bestimmung lässt allgemein offen, welche personenbezogenen Daten (von 

natürlichen und juristischen Personen) im Rahmen des Beschäftigungs- und 

Pensions-Monitorings verwendet werden und wie lange die Daten personenbezogen 

vom Hauptverband gespeichert werden; dies sollte klargestellt werden. Zu § 79c 

Abs. 7 sollte genauer dargelegt werden, welche konkreten Datenarten die Ver-

sicherungsträger und das Arbeitsmarktservice dem Hauptverband im Wege der 

Datenerhebung zur Verfügung zu stellen haben. Dabei sollte – im Lichte der 

Anforderungen des § 1 Abs. 2 DSG 2000 für die Verwendung von Daten, die ihrer Art 

nach besonders schutzwürdig sind – klargestellt werden, ob es sich hierbei auch um 

sensible Daten (§ 4 Z 2 DSG 2000) handelt. 

Hinsichtlich der Information der Unternehmer nach § 79c Abs. 3 sollte geregelt 

werden, auf welchem Weg (etwa elektronisch oder per Briefsendung) diese 

Information übermittelt wird. 

In § 79c Abs. 4 Z 2 lit. b und c sollte auf die „Zahl“ bzw. „Anzahl“ der Fälle oder 

Maßnahmen abgestellt werden, um klarzustellen, dass nur aggregierte Daten 

umfasst sind. Fraglich ist zudem, ob die in § 79c Abs. 4 Z 3 lit. a bis c genannten 

Merkmale für einen bestimmten Zeitraum allenfalls nur auf eine Person zutreffen 

können und somit personenbezogene Daten vorliegen würden. Dies sollte in den 

Erläuterungen klargestellt werden. 
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IV.  Legistische und sprachliche Bemerkungen 

Allgemeines: 

Der Gebrauch sowohl der weiblichen als auch der männlichen Form von 

personenbezogenen Ausdrücken sollte innerhalb des jeweiligen Gesetzes einheitlich 

erfolgen. 

Zu Art. 1 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes): 

Zu Z 1 (§ 26 Abs. 1 Z 3 lit. b und c): 

Nach gängiger legistischer Praxis richtet sich bei (absteigend geordneten) 

Gliederungszitaten der Numerus nach der obersten Gliederungseinheit. In der 

Novellierungsanordnung sollte es daher „lautet“ anstelle von „lauten“ heißen. Dies gilt 

auch für die vorgeschlagenen Z 2 und 12. 

Zu Z 15 (§ 143a Abs. 1 erster Satz) und Z 16 (§ 143a Abs. 1 letzter Satz): 

Der anzufügende Satz sollte jeweils mit der Vorlage „23_Satz_(nach_Novao)“ 

formatiert werden. 

Zu Z 24 (§ 216c Abs. 1) und Parallelrecht: 

Die zu ersetzenden Ausdrücke sollten kein Leerzeichen haben. Im Sinne der 

Einheitlichkeit wird angeregt, vor dem Prozentzeichen kein Leerzeichen zu setzen. 

Anderes gilt für § 5 Abs. 4 APG. 

Zu Z 45 (§ 545 Abs. 9): 

Mit der Novelle BGBl. I Nr. 130/2013 und mit der Novelle BGBl. I Nr. 139/2013 wurde 

dem § 545 ASVG jeweils ein Abs. 9 angefügt. § 545 ASVG weist daher – entgegen 

den Ausführungen in den Erläuterungen – zwei Absätze mit der Absatzbezeichnung 

„(9)“ auf. Es bedarf daher keiner Anordnung, womit eine „Verdrängung“ eines 

Absatzes rückwirkend zu sanieren wäre. Die Novellierungsanordnung sollte daher 

wie folgt lauten: 

45. Im § 545 erhält der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 139/2013 angefügte Abs. 9 
die Absatzbezeichnung „(10)“. 
Die Inkrafttretensbestimmung und die Erläuterungen sollten angepasst werden. 
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Zu Art. 3 (Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes): 

Zu Z 4 (§ 347): 

Statt des Inkrafttretens des § 23 Abs. 2 sollte das vorgeschlagene Außerkrafttreten 

des § 23 Abs. 2 letzter Satz angeordnet werden. 

Zu Art. 4 (Änderung des Allgemeinen Pensionsgesetzes): 

Zu Z 4 (§ 25 Abs. 6): 

Statt „für den Wegfall und die Erhöhung“ sollte es „für den Wegfall der Alterspension 

und die Erhöhung der Leistung“ heißen. 

Zu Z 5 (§ 26 Abs. 2 bis 6): 

Das NSchG sollte mit seinem Kurztitel, seiner Abkürzung und der Fundstelle seiner 

Stammfassung zitiert werden (vgl. § 1 Abs. 1 APG). 

Zu Art. 5 (Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes): 

Zu Z 1 (§ 85): 

Statt der Abkürzung „ff“ sollten die genauen Paragraphen angegeben werden. 

Zu Art. 6 (Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977): 

Zu Z 3 (§ 79): 

Es wird auf die richtige Absatznummerierung zu achten sein. 

Zu Art. 7 (Änderung des Bundes-Seniorengesetzes): 

Zu Z 3 und 4 (§ 4 Abs. 2): 

Die Umnummerierung der Ziffern bedingt eine Ersetzung des Wortes „sowie“ durch 

einen Beistrich am Ende der Z 4. 

Zu Z 10 (§ 27 Abs. 10): 

Statt des Inkrafttretens des § 11 Abs. 2 Z 5 und 6 (richtig: Z 4 und 5) und des 

Außerkrafttretens des § 11 Abs. 2 Z 4 sollte lediglich das Inkrafttreten des § 11 

Abs. 2 angeordnet werden. 
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Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

2. Mai 2014 
Für den Bundesminister für 

Kunst und Kultur, Verfassung und öffentlichen Dienst: 
HESSE 
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